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1. Vertragsumfang und Gültigkeit 
 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer 
schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der 
Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für 
das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Abschnitt 9 enthält ergänzende bzw. gesonderte Regeln 
für SaaS/Cloud-Lösungen. Ergänzend zu diesen AGB gelten die aktuellen Preislisten von Modocu 
(abrufbar unter www.modocu.com), sowie sonstige allenfalls individuell vereinbarte 
Vertragsbestimmungen in schriftlicher Form. 
 

2. Leistung und Prüfung 
 
2.1. Gegenstand eines Auftrages kann sein: 
- Ausarbeitung von Organisationskonzepten 
- Global- und Detailanalysen 
- Erstellung von Individualprogrammen 
- Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen 
- Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte 
- Erwerb von Werknutzungsbewilligungen 
- Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung) 
- Telefonische Beratung 
- Programmwartung 
- Erstellung von Programmträgern 
- Bereitstellung von SaaS-Lösungen 
- Sonstige Dienstleistungen 
 
2.2. Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und 
Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informationen, 
Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in 
ausreichendem Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit und auf seine 
Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung 
gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten 
beim Auftraggeber. 
 
2.3. Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche 
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur 
Verfügung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später auftretende 
Änderungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen führen. 
 
Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene 
Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wochen ab Lieferung durch den 
Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschreibung mittels der 
unter Punkt 2.2. angeführten zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der Auftraggeber den 
Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit 
dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im 
Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen. 
 
Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten 
Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu 
melden, der um raschestmögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete, 
wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden 
kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. 
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Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software wegen unwesentlicher Mängel 
abzulehnen. 
 
2.4. Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Auftraggeber mit der 
Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme. 
 
2.5. Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß 
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht 
dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich wird, kann der 
Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausführung die Folge eines 
Versäumnisses des Auftraggebers oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung 
durch den Auftraggeber, ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin 
für die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie allfällige Abbaukosten 
sind vom Auftraggeber zu ersetzen. 
 
2.6. Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt 
auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte Schulung 
und Erklärungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch 
des Auftraggebers. 
 

3. Preise, Steuern und Gebühren 
 
3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegenden 
Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle des Auftragnehmers. Die 
Kosten von Programmträgern (z.B. CD’ s, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer 
Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
3.2. Bei Bibliotheks-(Standard)-Programmen gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. 
Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, 
Umstellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den am Tag der 
Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem Vertragspreis 
zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach 
tatsächlichem Anfall berechnet. 
 
3.3. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach 
den jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 
 

4. Liefertermin 
 
4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) 
möglichst genau einzuhalten. 
 
4.2. Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der 
Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und 
Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. 
zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. 
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich 
geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom 
Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus 
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 
 
4.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen. 
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5. Zahlung 
 
5.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 
Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für 
den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. Vereinbarte Software-Wartungs-
Entgelte sind vom Auftraggeber vor Beginn der jeweiligen Software-Wartungs-Periode zahlbar. 
 
5.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/ oder Schulungen, Realisierungen 
in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit 
oder Leistung Rechnung zu legen. 
 
5.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung 
der vereinbarten Zahlungen berechtigt den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und 
vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom 
Auftraggeber zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gemäß der EU-Zahlungsrichtlinie verrechnet. Bei 
Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in 
Krafttreten zu lassen und übergebene Akzente fällig zu stellen. 
 
5.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück zu halten. 
 
5.5. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Rechnungslegung per Email in Form von 
PDF-Dateien an die vom Auftraggeber genannte Email-Adresse. 
 
 

6. Urheberrecht und Nutzung 
 
6.1. Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) 
stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich 
das Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen 
Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl 
Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. 
Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. Eine 
Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die 
Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über die im 
gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte des 
Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle 
Genugtuung zu leisten ist. 
 
6.2. Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber 
unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers 
oder Dritter enthalten ist, und dass sämtliche Copyright - und Eigentumsvermerke in diese Kopien 
unverändert mit übertragen werden. 
 
6.3. "Reverse Engineering" / Dekompilierung ist nicht gestattet. Missbrauch hat Schadenersatz zur 
Folge.  
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7. Rücktrittsrecht 
  
7.1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder 
rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels 
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der 
angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und den 
Auftraggeber daran kein Verschulden trifft. 
 
7.2. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige 
Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den 
Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der vereinbarten 
Lieferzeit. 
 
7.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Auftragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das 
Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe 
von 30% des noch nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen. 
 

8. Gewährleistung, Wartung, Änderungen 
 
8.1. Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie 
innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware nach 
Programmabnahme gemäß Pkt. 2.4. schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der Gewährleistung 
hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter 
Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. 
Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen. 
 
8.2. Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund 
organisatorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, 
als notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt. 
 
8.3. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom 
Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden 
vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, 
wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder 
von dritter Seite vorgenommen worden sind. 
 
8.4. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die 
auf unsachgemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und 
Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche 
vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den 
Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. 
 
8.5. Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich 
verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. 
 
8.6. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender 
Programme ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. 
Die Gewährleistung für das ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf. 
 
8.6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Software-Wartung der 
vertragsgegenständlichen Softwareprogramme folgenden Leistungsumfang zu erfüllen: 

- Informationsservice: 
Der Auftraggeber wird über neue Programmstände, verfügbare Updates, Programmentwicklungen 
etc. informiert. 
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- Hotline-Service: 
Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb der vereinbarten Hotline-Zeiten des 
Auftragnehmers bei fallweise auftretenden Problemen für Beratungen im Zusammenhang mit dem 
Einsatz der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme zur Verfügung stehen. Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, bei wiederholter Inanspruchnahme dieser Beratung für gleichartige 
Probleme eine weitere vertragsgegenständliche Beratung von zusätzlichen, außerhalb dieses 
Vertrages liegenden, kostenpflichtigen Schulungsmaßnahmen abhängig zu machen. 

- Archivierung und Bereitstellung der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme:  Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich zur Archivierung der von ihm entwickelten und 
vertragsgegenständlichen Softwareprogramme in vom Computer lesbarer Form sowie der 
Dokumentation in einem zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Vertrag notwendigen 
Umfang und stellt diese falls notwendig, entsprechend den Bestimmungen des dem Erwerb 
zugrundeliegenden Vertrages, dem Auftraggeber zur Verfügung. 
 
8.7. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen im Rahmen der Software-Wartung 
 
8.7.1 Falls nicht explizit in diesem Vertrag anders geregelt, die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und 
Wegzeit für die mit der Ausführung der Dienstleistung beauftragten Personen des Auftragnehmers. 
 
8.7.2 Im Falle unberechtigter Inanspruchnahme von Leistungen ist der Auftragnehmer berechtigt, 
die angefallenen Kosten dem Auftraggeber mit den jeweils gültigen Kostensätzen in Rechnung zu 
stellen. 
 
8.7.3 Leistungen, die durch Betriebssystem-, Hardwareänderungen und/oder durch Änderungen 
von nicht vertragsgegenständlichen wechselseitig programmabhängigen Softwareprogrammen und 
Schnittstellen bedingt sind. 
 
8.7.4 Individuelle Programmanpassungen bzw. Neuprogrammierungen. 
 
8.7.5 Programmänderungen aufgrund von Änderungen gesetzlicher Vorschriften, wenn sie eine 
Änderung der Programmlogik erfordern. 
 
8.7.6 Der Auftragnehmer wird von allen Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag frei, wenn 
Programmänderungen in den vertragsgegenständlichen Softwareprogrammen ohne vorhergehende 
Zustimmung des Auftragnehmers von Mitarbeitern des Auftraggebers oder Dritten durchgeführt, 
oder die Softwareprogramme nicht widmungsgemäß verwendet werden. 
 
8.7.7 Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten verursachten Fehlern. 
 
8.7.8 Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen oder Unterlassungen bei 
der Bedienung durch den Auftraggeber oder Anwender entstehen. 
 
8.7.9 Datenkonvertierungen, Wiederherstellung von Datenbeständen und 
Schnittstellenanpassungen. 
 
8.8. Vertragsdauer des Softwarewartungsvertrags 
 
Das Vertragsverhältnis beginnt mit Zustandekommen des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres von einem der Vertragspartner schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch nach 
Ablauf des 24. Vertragsmonates. 
 
Modocu behält sich vor, das Produkt sowie sämtliche Spezifikationen des Produktes aus 
technischen oder betrieblichen Gründen einzustellen. Modocu wird diese Einstellung dem Kunden 
mindestens zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten zumindest per E-Mail mitteilen. 
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9. Besondere Geschäftsbedingungen für SaaS-Lösungen 

 
Ergänzend, beziehungsweise alternativ zu den übrigen Punkten der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten für SaaS-Lösungen die gegenständlichen Besonderen 
Geschäftsbedingungen (Punkte 9.1. – 9.11. Durch Ausfüllen des Anmeldeformulars und Setzen des 
entsprechenden Häkchens stimmt der Nutzer diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Der 
Vertragsabschluss wird erst durch elektronische Bestätigung von Modocu verbindlich. Die 
Bestätigung enthält Angaben zum Namen der Software und zum Nutzungsumfang sowie 
gegebenenfalls zur Dauer des Testzeitraums. Modocu versendet diese Bestätigung nach Prüfung 
der Angaben des Kunden innerhalb von drei Werktagen. 
 
 
9.1. Vertragsgegenstand SaaS-Lösungen 
 
9.1.1. Modocu bietet verschiedene Softwarelösungen zur Unterstützung von Geschäftsprozessen 
an und stellt diese zur Nutzung über das Internet bereit (SaaS-Lösung). Der konkrete 
Funktionsumfang der SaaS-Lösung sowie die Anforderungen an die Hardware- und 
Softwareumgebung, die auf Nutzerseite erfüllt sein müssen, ergeben sich aus dem jeweiligen 
Angebot und der Anwenderdokumentation.  
Die Nutzung der SaaS-Lösung erfolgt auf eigenes Risiko. Der Service wird auf einer "AS IS" und 
"AS AVAILABLE" Basis zur Verfügung gestellt. 
 
9.1.2. Für Web-Applikationen wird für jeden lizenzierten Nutzer ein Benutzerkonto eingerichtet, das 
den Zugang zur Web-Applikation für den Nutzer ermöglicht. 
Der Zugang des Nutzers zu den SaaS-Lösungen erfolgt passwortgeschützt über das Internet. Der 
Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten und sein Passwort geheim zu halten und vor Missbrauch 
durch Dritte zu schützen. In diesem Zusammenhang weist Modocu darauf hin, dass seine 
Mitarbeiter nicht berechtigt sind, telefonisch oder schriftlich Passwörter abzufragen. Bei der Wahl 
des Passwortes sollten die allgemein bekannten Regeln beachtet werden (Länge, Komplexität des 
Passwortes), Änderungen des Passwortes sind nur online innerhalb des Benutzerkontos möglich. 
Der Nutzer hat uns bei Verlust der Zugangsdaten, des Passwortes oder bei Verdacht der 
missbräuchlichen Nutzung dieser Daten unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen sind wir 
berechtigt, bei Missbrauch den Zugang zum Benutzerkonto bzw. zu den SaaS-Lösungen zu 
sperren. Der Nutzer haftet bei von ihm zu vertretendem Missbrauch. 
 
9.1.3. Als Bestandteil der SaaS-Lösung wird Speicherplatz auf zentralen Servern zur Verfügung 
gestellt, auf den die mit der SaaS-Lösung erzeugten und verarbeiteten Daten für die Dauer des 
Vertragsverhältnisses gespeichert werden können. Die Archivierung der Daten entsprechend den 
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen ist im Leistungsumfang nicht enthalten. 
 
9.1.4. Leistungsübergabepunkt ist der Router-Ausgang des von Modocu genutzten 
Rechenzentrums zum Internet. Für die Anbindung an das Internet, das Bereitstellen oder das 
Aufrechterhalten der Netzverbindung zum Rechenzentrum sowie das Beschaffen und Bereitstellen 
von Netzzugangskomponenten für das Internet auf Nutzerseite muss der Nutzer selbst Sorge 
tragen. 
 
9.1.5. Üblicherweise ist die SaaS-Lösung auch außerhalb der Betriebszeiten verfügbar (365 Tage, 
24h), es besteht jedoch kein Anspruch hierauf. Soweit aus dringenden, unaufschiebbaren 
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technischen Gründen ausnahmsweise Wartungsarbeiten während der Betriebszeiten erforderlich 
werden, mit der Folge, dass die SaaS-Lösung in dieser Zeit nicht zur Verfügung steht, wird Modocu 
nach Möglichkeit rechtzeitig mittels E-Mail an die vom Auftraggeber genannte Adresse informieren. 
Für SaaS-Lösungen gelten die folgenden Servicelevel: 

- Betriebszeit: Montag – Freitag, 08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
- Wartungszeiten: grundsätzlich außerhalb der Betriebszeit 
- Verfügbarkeit während der Betriebszeiten: min. 95 % im Mittel eines  Kalendermonats. 

 
9.1.6. Modocu unternimmt die Analyse und Behebung dokumentierter, reproduzierbarer Fehler der 
SaaS-Lösung (nachfolgend „Supportleistungen“) durch kompetentes Personal und gemäß 
anerkannten Industriestandards. Modocu steht für den Erfolg bei der Beseitigung von Fehlern nicht 
ein und übernimmt insoweit auch keine Garantie. "Fehler" im Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
ist jede vom Auftraggeber gemeldete Störung, die zur Folge hat, dass die Beschaffenheit und 
Funktionsfähigkeit von Angebot und Anwenderdokumentation abweicht und 
- sich dies auf deren Gebrauchstauglichkeit mehr als unwesentlich auswirkt, oder 
- Korruption von Daten oder Verlust von Daten eintritt, die mit der SaaS-Lösung bearbeitet oder von 
ihr erzeugt werden. 
Falls eine aufgetretene Störung nicht reproduziert werden kann, gilt diese nicht als Fehler. Die 
Parteien werden in diesem Fall das weitere Vorgehen gemeinsam abstimmen. 
 
 
9.1.7. Modocu ist nicht verpflichtet, Supportleistungen zu erbringen: 
 
- bei Fehlern, die auf unzulässigen Änderungen oder Anpassungen der SaaS-Lösung beruhen; 
- für andere Software (insbesondere Fremdsoftware, die auf Auftraggebersystemen eingesetzt  
 wird); 
- bei Fehlern, die auf unsachgemäßer oder nicht autorisierter Nutzung der SaaS- Lösung oder  

auf Bedienungsfehlern beruhen, sofern die Bedienung nicht in Übereinstimmung mit der 
Anwenderdokumentation vorgenommen wird; 

- bei jeglichen Hardwaredefekten; 
- bei Nutzung der SaaS-Lösung auf anderen als den in der Anwenderdokumentation  
 angegebenen zulässigen Hardware- und Betriebssystemumgebungen; 
- in Form von Vor-Ort-Einsätzen von Modocu-Mitarbeitern. 
 
Modocu ist berechtigt, solche Leistungen als gesonderte Beauftragung zu behandeln und zu den 
Nutzungsgebühren für SaaS-Lösungen entsprechend den jeweils gültigen Dienstleistungssätzen in 
Rechnung zu stellen. 
 
9.1.9 Die vorstehend genannten Leistungen sind abschließend. Darüber hinaus ist Modocu nicht zu 
weiteren Leistungen verpflichtet, insbesondere nicht zur Erbringung von Installations-, Anpassungs-, 
Programmier-, Beratungs- und Schulungsleistungen. 
 
9.2. Mitwirkungspflichten (SaaS-Lösungen) 
 
Für die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlichen 
Mitwirkungsleistungen sind vollständig und rechtzeitig zu erbringen. Die Mitwirkungspflichten 
umfassen insbesondere folgende Tätigkeiten: 
- bei der Nutzung sind alle anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften zu  

beachten. Untersagt ist, Daten oder Inhalte auf Server von Modocu zu übertragen, die gegen 
Rechtsvorschriften verstoßen oder fremde Schutz- oder Urheberrechte oder sonstige Rechte 
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Dritter verletzen 
- bei einer Fehlermeldung sind unverzüglich alle Dokumentationen, Protokolle und andere  
 für die Fehlerbehebung relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen 
- der Nutzer ist verpflichtet, regelmäßig an entsprechenden Produktschulungen teilzunehmen  

oder sich auf andere Weise das notwendige Wissen zur Nutzung der SaaS-Lösung 
anzueignen 

- es dürfen nur solche Daten übermittelt werden, die frei von Computerviren oder anderem  
 schädlichen Code sind 
- es darf weder Software noch andere Techniken oder Verfahren im Zusammenhang mit der  

Nutzung der SaaS-Lösung verwendet werden, die geeignet sind, den Betrieb, die Sicherheit 
und die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. 

 
9.3. Bestellung, Abrechnung & Vertragsverlängerung 
 
Der Nutzer erklärt und garantiert, dass (i) er das Recht hat, die von Ihm benützte Kreditkarte oder 
andere Zahlungsmethode im Zusammenhang mit einem Kauf zu verwenden; Und dass (ii) die 
Informationen, die er Modocu zur Verfügung stellen, wahr, richtig und vollständig sind. 
Mit der Übermittlung dieser Informationen gewährt der Nutzer Modocu das Recht, die Informationen 
an Dritte weiterzugeben, um die Kaufabwicklung zu erleichtern. Modocu behält sich das Recht vor, 
Bestellungen abzulehnen oder sie zu stornieren, und zwar aus bestimmten Gründen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf: Produkt- oder Serviceverfügbarkeit, Fehler in der Beschreibung oder 
beim Preis des Produkts oder der Dienstleistung, Fehler bei der Bestellung durch den Nutzer oder 
andere Gründe. 
Modocu behält sich das Recht vor, Bestellungen abzulehnen oder zu stornieren, wenn Betrug oder 
eine unerlaubte oder illegale Transaktion vermutet wird. 
 
Die Abrechnung erfolgt monatlich oder jährlich und kann auch über Dritte (z.B. Stripe, Paypal) 
vorgenommen werden. 
 
9.4. Kostenloses Probeabo 
 
Modocu Software GmbH kann nach eigenem Ermessen ein Abonnement mit einer kostenlosen 
Testversion für einen begrenzten Zeitraum anbieten ("Free Trial", "Probe-Abo"). 
Eventuell muss der angehende Nutzer seine Zahlungsinformationen eingeben, um sich für die 
kostenlose Testversion anzumelden. Falls der Nutzer seine Abrechnungsinformationen eingibt, 
wenn er sich für die kostenlose Testversion anmeldet, werden diese nicht von Modocu Software 
GmbH belastet, bis die kostenlose Testversion abgelaufen ist. Wenn der Nutzer das Abonnement 
nicht gekündigt hat, werden ihm am letzten Tag des kostenlosen Zeitraums automatisch die 
entsprechenden Gebühren für das Abo, das er ausgewählt hat, berechnet. 
Jederzeit und ohne Vorankündigung behält sich Modocu Software GmbH das Recht vor, (i) die 
Bedingungen des Probe-Abo-Angebots zu ändern oder (ii) das kostenlose Testangebot einzustellen. 
 
9.5. Anpassung der Vergütung (SaaS-Lösungen) 
 
Modocu ist berechtigt, die Vergütung während der Laufzeit des Vertrages anzupassen.  
Preiserhöhungen sind spätestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden in Textform 
anzukündigen. Für den Fall, dass die Preiserhöhung mehr als 10% der bisherigen Vergütung 
ausmacht hat der Nutzer ein Sonderkündigungsrecht, dass er mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende des Kalendermonats nach Zugang der Preiserhöhungsankündigung schriftlich ausüben kann. 
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9.6. Sperrung von Daten (SaaS-Lösungen) 
 
Macht ein Dritter Modocu gegenüber eine Rechtsverletzung durch Daten oder Inhalte geltend, die 
vom Nutzer auf die von Modocu bereitgestellten Datenspeicher übermittelt wurden, ist Modocu 
berechtigt, die entsprechenden Daten oder Inhalte vorläufig zu sperren, wenn der Dritte die 
Rechtsverletzung schlüssig dargetan hat. Modocu wird den Auftraggeber in diesem Falle auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist die Rechtsverletzung einzustellen oder die Rechtmäßigkeit der 
Inhalte nachzuweisen. Wird dieser Aufforderung nicht oder nicht genügend nachgekommen, ist 
Modocu unbeschadet weiterer Rechte und Ansprüche berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Soweit die Rechtsverletzung vom Auftraggeber zu 
vertreten ist, ist er auch zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet und hat 
Modocu insoweit von etwaigen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen. 
Weitergehende Rechte bleiben vorbehalten. 
 
 
9.7. Leistungsänderungen (SaaS-Lösungen) 
 
Modocu ist jederzeit berechtigt, die SaaS-Lösungen teilweise oder insgesamt weiterzuentwickeln, zu 
ändern oder zu ergänzen. Modocu wird vertragsrelevante, erhebliche Änderungen spätestens sechs 
Wochen vor ihrem Wirksamwerden per E-Mail auf das vom Nutzer genannte E-Mail-Konto 
ankündigen. Der Nutzer kann den Änderungen mit einer Frist von einem Monat ab Zugang der 
Änderungsmitteilung schriftlich oder per E Mail widersprechen. Unwidersprochen werden die 
Änderungen Bestandteil des Vertrages. In der Änderungsmitteilung wird auf die Folgen des 
Widerspruchs entsprechend hinweisen. Im Falle des fristgerechten Widerspruchs ist Modocu 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats schriftlich zu 
kündigen. 
 
 
9.7. Schutzrechte Dritter (SaaS-Lösungen) 
 
9.7.1. Werden durch die vertragsgemäße Nutzung der SaaS-Lösung gewerbliche Schutzrechte und 
Urheberrechte Dritter verletzt und erheben Dritte wegen solcher Rechtsverletzung Ansprüche gegen 
den Nutzer, so wird Modocu nach eigener Wahl auf eigene Kosten entweder 
- das Recht zur Nutzung der SaaS-Lösung verschaffen oder 
- die SaaS-Lösung so umarbeiten, dass sie nicht mehr gegen Rechte Dritter verstoßen und  
 mindestens die vertraglichen bedungenen Eigenschaften aufweist. 

 
9.7.2. Beruht die Forderung des Dritten nicht auf 
 
- Änderungen der SaaS-Lösung, die von Modocu nicht im Rahmen dieses Vertrages oder in  
 sonstiger Weise genehmigt wurde, oder 
- der Nutzung der SaaS-Lösung in anderer Weise als gemäß der Zweckbestimmung dieses  
 Vertrages vereinbart, oder 
- der Nutzung der SaaS-Lösung auf von Modocu nicht freigegebenen Hardware-Plattform 
oder Betriebssystemumgebung, so wird Modocu den Nutzer nach eigener Wahl verteidigen oder von 
Schäden, die sich unmittelbar aus einer solchen Forderung ergeben und gegen den Nutzer 
gerichtlich geltend gemacht werden, im Rahmen der Haftungsbeschränkungen aus Punkt 10. 
freistellen und schadlos halten. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn Modocu nachweist, dass 
der Nutzer die Verletzung von Rechten Dritter nicht zu vertreten hat. 
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9.7.3. Der Nutzer ist verpflichtet, Modocu unverzüglich zu unterrichten, falls Dritte 
Schutzrechtsverletzungen gegen ihn geltend machen. Der Nutzer ist nur berechtigt, Maßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere sich gerichtlich gegen die Ansprüche zu verteidigen oder gesetzliche 
Ansprüche des Dritten unter Vorbehalt zu befriedigen, sofern Modocu zuvor mitgeteilt hat, dass es 
den Nutzer gegen den Anspruch nicht verteidigen wird. 
 
9.8. Links zu anderen Webseiten 
Das Service kann Links zu Websites von Drittanbietern oder Diensten enthalten, die nicht Eigentum 
von Modocu Software GmbH sind. 
Modocu Software GmbH hat keine Kontrolle darüber und übernimmt keinerlei Verantwortung für den 
Inhalt, die Datenschutzbestimmungen oder Praktiken von Webseiten oder Diensten Dritter. Der 
Nutzer erklärt sich ferner damit einverstanden, dass Modocu Software GmbH weder direkt noch 
indirekt für irgendwelche Schäden oder Verluste verantwortlich oder haftbar ist, die durch oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf solche Inhalte, Waren oder 
Dienstleistungen auf oder durch solche Webseiten oder Dienste.verursacht wurden. 
Modocu empfiehlt dem Nutzer dringend, die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von 
Drittanbieter-Websites oder Diensten, die der Nutzer besucht, zu lesen. 
 
 
9.9. Vertraulichkeit (SaaS-Lösungen) 
 
9.9.1 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die ihnen unter diesem Vertrag von der jeweils 

anderen Partei zugänglich gemachten Informationen sowie Kenntnisse, die sie bei 
Gelegenheit dieser Zusammenarbeit über Angelegenheiten etwa technischer, kommerzieller 
oder organisatorischer Art der jeweils anderen Vertragspartei erlangen, vertraulich zu 
behandeln und während der Dauer sowie nach Beendigung dieser Vereinbarung ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung der betroffenen Partei nicht zu verwerten oder zu nutzen 
oder Dritten zugänglich zu machen. Die Weitergabe an Dritte, die einer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Geheimhaltung unterliegen, ist nicht zustimmungspflichtig. Die Weitergabe 
an Mitarbeiter, welche die Informationen für ihre Tätigkeit bei Durchführung von 
vertragsgegenständlichen Leistungen benötigen, bedarf ebenfalls keiner Zustimmung. Die 
Parteien stellen jedoch sicher, dass solche Mitarbeiter an entsprechende 
Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden sind. Eine Nutzung dieser Informationen ist allein 
auf den Gebrauch für die Durchführung dieses Vertrages beschränkt. Jede Partei informiert 
die andere Partei unverzüglich nach Kenntniserlangung über etwaige unbefugte 
Offenlegungen oder einen möglichen Verlust vertraulicher Informationen. 

 
9.9.2 Diese vorgenannte Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die nachweislich 
 
- die andere Partei von Dritten rechtmäßig erhalten hat oder erhalten wird, 
- bei Abschluss dieses Vertrages bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne  
 Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsverpflichtung allgemein bekannt wurden, 
- bei der Partei, die diese Informationen empfängt, bereits zuvor vorhanden waren, oder 
- bei der Partei, die diese Informationen empfängt, bereits unabhängig von der Mitteilung  
 entwickelt wurden. 

 
9.9.3 Das Offenlegungsverbot gilt nicht, soweit die Parteien gesetzlich oder durch gerichtliche oder 

behördliche Anordnungen zur Offenlegung der Informationen verpflichtet sind. In diesem Fall 
ist die zur Offenlegung verpflichtete Partei jedoch verpflichtet, vorab die andere Partei von 
der Offenlegung der Informationen zu benachrichtigen, damit die andere Partei die 
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Möglichkeit hat, sich gegen eine solche Offenlegung zu verteidigen und diese zu verhindern 
oder zu beschränken. Die zur Offenlegung verpflichtete Partei wird sich nach besten Kräften 
gegenüber den die Offenlegung anordnenden behördlichen Stellen dafür einsetzen, dass 
sämtliche vertraulichen Informationen, die offen zu legen sind, vertraulich behandelt werden. 

 
9.9.4 Die Vertraulichkeitsbindungen dieses Vertrages bestehen auch nach Beendigung dieses 

Vertrages für einen Zeitraum von 2 Jahren fort. Hinsichtlich der Daten, die dem 
Datengeheimnis oder Berufsgeheimnis unterliegen, gilt die Vertraulichkeitsbindung zeitlich 
unbegrenzt. 

 
9.10. Vertragsübernahme (SaaS-Lösungen) 
 
Modocu ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier (4) Wochen Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.  
 
9.11. Beendigung, Folgen der Beendigung (SaaS-Lösungen) 
 
9.11.1 Am Ende jedes Abrechnungszyklus verlängert sich das Abonnement automatisch zu den 

exakt gleichen Bedingungen, es sei denn, es wird vom Nutzer oder von Modocu Software 
GmbH gekündigt. SaaS-Lösungen von Modocu mit monatlicher Abrechnung können mit 
einer 3-monatigen Kündigungsfrist jeweils zum Quartalsende gekündigt werden. 

 
9.11.2 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Modocu ist 

insbesondere berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich zu 
kündigen, wenn 

 
- der Nutzer mit der Bezahlung eines Betrags für einen Zeitraum von mehr als zwei  

Monaten in Verzug sind, der mindestens dem vereinbarten Entgelt für die Nutzung für den 
Zeitraum von zwei Monaten entspricht 

- über das Vermögen des Nutzers das Insolvenzverfahren oder ein anderes der  
Schuldenregulierung dienendes gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren eingeleitet 
ist oder wird 

- das Benutzerkonto übertragen oder die Zugangsdaten zur SaaS-Lösung ohne vorherige  
- Zustimmung von Modocu Dritten zugänglich gemacht wurden 
- der Nutzer seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag im Übrigen verletzt hat und  

trotz Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung die Vertragsverletzung nicht einstellt oder 
Maßnahmen nachweist, die geeignet sind, die Wiederholung der Vertragsverletzung künftig 
auszuschließen. 

 
9.11.3 Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 

die Parteien verpflichtet, das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß abzuwickeln. 
Hierzu wird Modocu 
- die Daten nach Bestätigung der erfolgreichen Datenübernahme durch den Nutzer in eigener 

Verantwortung  unverzüglich löschen und sämtliche angefertigten Kopien vernichten. 
Weitergehende Unterstützungsleistungen für die Migration der Daten kann Modocu aufgrund 
gesonderter Beauftragung erbringen. Solche weitergehenden Unterstützungsleistungen werden 
gemäß der jeweils gültigen Preisliste vergütet. 
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10. Haftung 
 
10.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, 
Zinsenverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem 
Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 
10.2. Modocu haftet nicht für Schäden an Endgeräten des Kunden, Drittschäden oder mittelbare 
Schäden wie etwa Verdienstentgang bzw. entgangenem Gewinn. Ausdrücklich ausgeschlossen wird 
auch die Gewährleistung und Haftung für Schäden des Kunden infolge Verzögerung von Projekten 
infolge nicht oder mangelhafter Leistungen der Produkte von Modocu. Keine Haftung von Modocu 
ist ebenso für ausgebliebene Einsparungen, verloren gegangene Daten, mittelbare und 
Folgeschäden sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegeben. Sollte eine Haftung aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften nicht ausgeschlossen werden können, ist die Haftung begrenzt mit einem 
Gesamtbetrag für alle Schadensfälle pro Kalenderjahr von 50% der in diesem Kalenderjahr vom 
jeweiligen Auftraggeber gezahlten Vergütung. Zusätzlich ist die Haftung absolut für jedes 
schadensverursachende Ereignis mit EUR 5.000,-, gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten mit 
EUR 10.000,- beschränkt. Wenn der Gesamtschaden höher ist, verringern sich die Ersatzansprüche 
der einzelnen Geschädigten anteilig. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für den Fall des 
Datenverlusts und der Datenverschlechterung. 
 
Die Endgeräte des Kunden und die Internetverbindung sind nicht Leistungsgegenstand von Modocu. 
Modocu haftet nicht für Schäden und Mängel, die nicht in ihrem Machtbereich liegen (insbesondere 
Störungen der öffentlichen Kommunikationsnetze, mangelnde Systemvoraussetzungen,…). Aktuelle 
Systemvoraussetzungen zur Nutzung von Modocu finden sich auf www.modocu.com. 
 
 

11. Loyalität 
 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und 
Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet 
haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach 
Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, 
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 
 

12. Datenschutz, Geheimhaltung 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des 
Datenschutzgesetzes einzuhalten. 
 
Die Zulässigkeit der Überlassung von personenbezogenen Daten an den AN sowie der Verarbeitung 
solcher Daten durch den AN ist vom AG sicherzustellen. 
 
Mit Abschluss des Vertrags erteilt der AG seine Zustimmung, dass die Daten aus diesem 
Geschäftsfall auch an Unterauftragnehmer, welche bei der Abwicklung dieses Auftrages 
eingebunden werden, übermittelt werden dürfen. 
 
 
 

13. Widerrufsbelehrung für Verbraucher - Widerrufsrecht 
 
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
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zu richten an: 
 
Modocu Software GmbH, Oppolzergasse 6/10, 1010 Wien/Vienna, Austria  
 
Besondere Hinweise 
 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
 
- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
- eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 
- zur Lieferung von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt  
 worden sind 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

14. Sonstiges 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird 
hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden 
partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahekommt. 
 

15. Schlussbestimmungen 
 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden 
gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der 
Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche 
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers als 
vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend 
andere Bestimmungen vorsieht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen. 


